
Nr. 2/2026	  Thüringer Staatsanzeiger	 Seite 123

13-2025 VV	 Beschluss über die Haushaltssatzung, den Vermö-
gensplan, den Erfolgs-, Investitions-, Stellen- und 
Organisationsplan des Fernwasserzweckverbandes 
Südthüringen für das Wirtschaftsjahr 2026

14-2025 VV	 Beschluss über den Finanzplan des Fernwasser-
zweckverbandes Südthüringen für das Wirtschafts-
jahr 2026

Schleusegrund, den 07.11.2025

André Knapp
Verbandsvorsitzender
Fernwasserzweckverband Südthüringen

1010

Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Bekanntmachungen der Regionalen Planungs-
gemeinschaft Ostthüringen über die Erteilung der 
Genehmigung des Regionalplans für die Planungs-
region Ostthüringen (Regionalplan Ostthüringen)

Die Planungsversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Ostthüringen hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 19. April 2024 den 
Regionalplan Ostthüringen und dessen Vorlage zur Genehmigung 
beschlossen (PLV 30/01/24).

Der Regionalplan Ostthüringen wurde mit Bescheid vom 11. Novem-
ber 2025 durch das Thüringer Ministerium für Inneres, Kommunales 
und Landesentwicklung als oberste Landesplanungsbehörde weit-
gehend beanstandungsfrei genehmigt. Nicht von der Genehmigung 
erfasst sind die im Genehmigungsbescheid unter der Ziffer Nr. 1. 
Buchstabe a. bis g. aufgeführten Planbestandteile. Über die Geneh-
migungsfähigkeit des Grundsatzes G 3-35, vgl. Ziffer Nr. 1. Buch- 
stabe d., wurde mit Bescheid vom 11. November 2025 noch nicht 
entschieden. Der Genehmigungsbescheid ist dieser Bekannt- 
machung als Anhang beigefügt.

Die Planungsversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Ostthüringen hat sich in ihrer öffentlichen Sitzung am 5. Dezem-
ber 2025 mit den von der Genehmigung nicht erfassten Teilen 
sowie den Maßgaben und redaktionellen Hinweisen (Hinweise zum 
Genehmigungsbescheid) befasst und dazu den Beitrittsbeschluss 
PLV 17/11/25 gefasst. Mit diesem hat die Regionale Planungs-
gemeinschaft Ostthüringen beschlossen, dem Genehmigungs-
bescheid vom 11. November 2025 beizutreten und die unbean-
standeten, genehmigten Teile des Regionalplans Ostthüringen in 
Kraft zu setzen. Zudem wurde beschlossen, dass soweit einzelne 
Planbestandteile von der Genehmigung ausgenommen worden 
sind, diese zunächst nicht in Kraft gesetzt werden. Der Wortlaut 
des Beschlusses PLV 17/11/25 ist Bestandteil der ausgefertigten  
Planfassung.

Hiermit wird nach § 10 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) vom  
22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert 
worden ist, in Verbindung mit § 5 Abs. 7 Satz 1 Thüringer Landes-
planungsgesetz (ThürLPlG) vom 11. Dezember 2012 (GVBI. 2012,  
S. 450), das zuletzt durch Gesetz vom 21. Mai 2024 (GVBl. 2024,  
S. 93) geändert worden ist, die Erteilung der Genehmigung des  
Regionalplans Ostthüringen öffentlich bekannt gemacht. Die 
Bekanntmachung erfolgt nach § 7 Abs. 1 Satz 1 ThürLPIG im Thü-
ringer Staatsanzeiger und auf den Internetseiten der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Ostthüringen unter https://regionalplanung.
thueringen.de/ostthueringen. Gemäß § 10 Abs. 1 ROG wird der 
Regionalplan Ostthüringen mit der Bekanntmachung wirksam.

In der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen sind gemäß 
§ 13 Abs. 3 ThürLPlG die Landkreise Altenburger Land, Greiz, 
Saale-Holzland-Kreis, Saale-Orla-Kreis und Saalfeld-Rudolstadt, 
die kreisfreien Städte Gera und Jena sowie die im Landesentwick-
lungsprogramm Thüringen 2025 als Mittelzentrum ausgewiesenen 
kreisangehörigen Städte Altenburg, Bad Lobenstein, Eisenberg, 
Greiz, Pößneck, Schleiz, Stadtroda, Zeulenroda-Triebes, Hermsdorf / 
Bad Klosterlausnitz, Saalfeld / Rudolstadt / Bad Blankenburg und 
Schmölln / Gößnitz als Körperschaft des öffentlichen Rechts zusam-
mengeschlossen. 

Der Regionalplan Ostthüringen enthält textliche und zeichne-
rische Festlegungen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des  
Raumes. Dazu gehören insbesondere Festlegungen 

·	 zur Raum- und Siedlungsstruktur (zum Beispiel zur raumstruk-
turellen Entwicklung, zu den Zentralen Orten, zur nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung sowie zur Flächenvorsorge und Standortsi-
cherung für Industrie und Gewerbe und Konversions- und Brach-
flächen), 

·	 zur Infrastruktur (zum Beispiel zum Verkehr, zur Sicherung von 
Trassen, zur Ver- und Entsorgungsinfrastruktur inkl. Energieversor-
gung und Erneuerbaren Energien sowie zur sozialen Infrastruktur) 
und 

·	 zur Freiraumstruktur (zur Freiraumsicherung, Hochwasserschutz, 
Land- und Forstwirtschaft, Rohstoffsicherung und -gewinnung, 
zum Tourismus und zur Erholung inkl. Gemeinden mit überörtlich 
bedeutsamer Tourismusfunktion sowie zur freiraumstrukturellen 
Sanierung und Entwicklung ehemaliger Bergbaugebiete).

Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 ROG in Verbindung mit § 5 Abs. 7 Satz 2 
ThürLPlG werden der Regionalplan Ostthüringen mit Begründung, 
der Umweltbericht zum Regionalplan Ostthüringen als gesonderter 
Teil der Begründung, die zusammenfassende Erklärung gemäß  
§ 10 Abs. 3 ROG mit der Aufstellung der Überwachungsmaßnahmen 
nach § 8 Abs. 4 Satz 1 ROG sowie eine Rechtsbehelfsbelehrung auf 
den Internetseiten der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthürin-
gen als Träger der Regionalplanung für die Planungsregion Ostthü-
ringen unter https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen  
veröffentlicht. Zusätzlich wird das Planwerk mit den o. g. Doku-
menten gemäß § 10 Abs. 2 Satz 3 ROG in Verbindung mit § 5 Abs. 7 
Satz 2 ThürLPlG auch in der nachfolgend genannten Dienststelle 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen während der 
jeweiligen Öffnungszeiten und nach Vereinbarung zur kostenlosen 
Einsicht für Jedermann bereitgehalten: Regionale Planungsstelle 
Ostthüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt, 07545 Gera, 
Puschkinplatz 7.

Auf die Voraussetzungen der Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und die damit verbundenen 
Rechtsfolgen wird gemäß § 11 Abs. 5 Satz 2 ROG wie folgt hinge-
wiesen: Eine nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ROG beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, nach 
§ 11 Abs. 3 ROG beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
eine nach § 11 Abs. 4 ROG beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über die Umweltprüfung werden unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Regionalplans 
Ostthüringen gegenüber der Regionalen Planungsgemeinschaft  
Ostthüringen als zuständige Stelle gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 ThürLPlG  
(Adresse: Regionale Planungsstelle Ostthüringen beim Thürin-
ger Landesverwaltungsamt, Puschkinplatz 7, 07545 Gera) unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Dasselbe gilt gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2  
ThürLPlG für eine beachtliche Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften nach § 6 Abs. 2 Satz 1 ThürLPlG.

Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 ThürLPlG muss die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften schriftlich geltend gemacht werden. 

Gera, den 19.12.2025

Uwe Melzer
Präsident der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen

Es folgt der Genehmigungsbescheid als Anhang zu dieser Bekannt-
machung
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